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1. Niedersächsische Beihilfeverordnung (NBhVO) 

 
Bisher war die Beihilfe für uns in Niedersachsen an das Bundesrecht angepasst. Im 
Zuge der Föderalisierung des Beamtenrechts hat die Landesregierung aufgrund des § 
80 Abs. 6 des ebenfalls neuen Niedersächsischen Beamtengesetzes vom 25.03.2009 
eine eigene Niedersächsische Beihilfeverordnung vom 07.11.2011 verordnet. Diese tritt 
am 01.01.2012 in Kraft. 
 
Die neue Beihilfeverordnung ist abgedruckt im  Niedersächsischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nr. 26 vom 10.11.2011, Seite 372. Die einschließlich der Anlagen 
40-seitige Verordnung kann eingesehen und heruntergeladen werden unter 
www.rechtsvorschriften-niedersachsen.de/gvbl . Dann GVBl. 26/2011 aufrufen. 
 
 
2. Beamtenversorgungsgesetz 
 
Neben Beamtengesetz und Beihilfeverordnung ist auch die Versorgung der Beamten 
als eigenständiges niedersächsisches Recht geregelt worden. Der Niedersächsische 
Landtag hat das Beamtenversorgungsgesetz vom 17.11.2011 in der Gültigkeit vom 
01.12.2011 beschlossen. Abgedruckt ist dieses Gesetz im Niedersächsischen Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nr. 28 in 2011, Seite 422. Eingesehen und heruntergeladen 
werden kann das Gesetz unter www.rechtsvorschriften-niedersachsen.de/gvbl . Dann 
GVBl. 28/2011 aufrufen.   
 
Der Niedersächsische Beamtenbund hat dazu eine Übersicht über die wesentlichen 
Änderungen im Versorgungsrecht zusammengestellt. Diese Übersicht kann eingesehen 
werden unter www.nbb.dbb.de , dann „Leitseite“, unter „Niedersächsisches 
Beamtengesetz“ dann „Hier“ anklicken, dort findet man eine Zusammenstellung der 
„Wesentlichen Änderungen im Niedersächsischen Beamtengesetz NBG und durch das 
eigenständige Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz (NBeamtVG)“. Dort wird 
auf folgende Punkte eingegangen: 

• Regelaltersgrenze 
• Ruhestand auf Antrag 
• Hinausschieben des Ruhestandes 
• Altersteilzeit 
• Versorgungsabschläge ( auch bei Schwerbehinderung ) 

        Für vorhandene Versorgungsempfänger ergeben sich keine Veränderungen. 
 
Eine sehr ausführliche Darstellung der Veränderungen im neuen NbeamtVG findet sich 
auch bei www.ofd.niedersachsen.de , dann „LBV(Bezüge und Versorgung)“ und „LBV-
Aktuell“ vom 06.12.2011 aufrufen! 

 



 
 
3. Besoldung 2012   
 
 

 

 
 
 
 
 
 



4. Reisekosten bei Klassenfahrten 
 
Klassenfahrten werden wegen nicht ausreichender Schulbudgets häufig nur dann 
genehmigt, wenn die Lehrkräfte auf Erstattung ihrer Reisekosten verzichten. So sieht es 
auch in Niedersachsen der Erlass „Schulfahrten“ (RdErl. d. MK v. 10.1.2006 - 35 - 82 
021 (SVBl. S.38), geändert durch RdErl. vom 1.8.2008 (SVBl. 8/2008 S.245) – VORIS 
22410) vor. Andererseits werden Lehrerinnen und Lehrer in besonderer Weise zur 
Teilnahme an den Fahrten ihrer Klasse angehalten. In diesem Widerspruch sah kürzlich 
das Landesarbeitsgericht Hamm eine Verletzung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
und sprach der Lehrerin einer Gesamtschule nachträglich die Reisekostenerstattung zu, 
obwohl sie zuvor schriftlich auf die Erstattung verzichtet hatte. Während die erste 
Instanz, das Arbeitsgericht Münster, noch der Argumentation des Landes folgte und  die 
Klage abwies, hatte die Berufung der Klägerin beim LAG Hamm Erfolg. In Ihrer 
Pressemitteilung zu dem Fall sagte das LAG Hamm, dass Klassenfahrt keine 
Privatangelegenheit sei. Die Verzichtserklärung sei „unter Verletzung der dem 
Bediensteten geschuldeten Fürsorgepflicht erwirkt worden ist und damit treuwidrig.“ 
Weiter heißt es dort: „Da Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer nach der allgemeinen 
Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer in besonderer Weise zur Teilnahme an den 
Fahrten ihrer Klasse angehalten sind, widerspricht es der arbeitgeberseitigen 
Fürsorgepflicht in besonderem Maße, wenn die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
vor die Alternative gestellt werden, entweder auf die Reisekostenansprüche zu 
verzichten oder ihre Klasse im Stich zu lassen.“ 
Das Gericht hat die Revision beim Bundesarbeitsgericht zugelassen. Ob das Land 
NRW in die nächste Instanz gehen wird, ist zur Zeit noch nicht bekannt. 
 
Nachzulesen ist die Presseerklärung auf der Internetseite des LAG Hamm: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/presse_weitere/PresseLArbGs/02_03_2011/index.p
hp 
Da die Rechtslage in Niedersachsen derjenigen in NRW sehr ähnlich ist, sind die 
Erfolgsaussichten einer Klage gegen den unfreiwilligen Reisekostenverzicht auch in 
Niedersachsen durchaus vielversprechend. 
Aktenzeichen: LAG Hamm 11 Sa 1852/10 vom 03.02.2011 (Bernd Tollmann) 
 
 
 
 
5. Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse - Bundesrat stimmt 
Anerkennungsgesetz zu  
 
Der Bundesrat hat dem vom Bundestag Ende September verabschiedeten Gesetz zur 
Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen zugestimmt. Durch die Neuregelung von über 60 Gesetzen und 
Verordnungen, die zum 1. März 2012 in Kraft treten soll, stehen 
Anerkennungssuchenden, Arbeitgebern und Betrieben nachvollziehbare und 
bundesweit möglichst einheitliche Bewertungen zu beruflichen Auslandsqualifikationen 
zur Verfügung. Durch das neue Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz wird für die rd. 
350 Ausbildungsberufe im dualen Ausbildungssystem erstmals ein Rechtsanspruch auf 
eine Gleichwertigkeitsprüfung der ausländischen Berufsabschlüsse mit den deutschen 
Abschlüssen geschaffen. 
Weitere Informationen: www.bmbf.de/de/15644.php. 
 
 
 
 
 
 



6. BMBF / BMWi Informationskampagne „Berufliche Bildung – praktisch 
unschlagbar“ 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) haben die Informationsoffensive „Berufliche 
Bildung – Praktisch unschlagbar“ gestartet. Ziel ist es, die hohe Attraktivität der dualen 
Ausbildung und die vielfältigen Chancen beruflicher Weiterbildung einer breiteren 
Öffentlichkeit deutlich zu machen. Nur mit ausreichenden und qualifizierten Fachkräften 
kann unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben und ihr hohes Wachstums- und 
Beschäftigungsniveau auch in Zukunft halten. Das erfordert unter anderem die 
Sicherung unseres Fachkräftebedarfs. Die gemeinsame Informationsoffensive 
„Berufliche Bildung – praktisch unschlagbar“ kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. 
Sie unterstreicht die Bedeutung der dualen Berufsbildung für die Fachkräftesicherung. 
Zu den Maßnahmen der Offensive gehören unter anderem die Einrichtung der 
Webseite www.praktisch-unschlagbar.de, eine bundesweite Plakat- und 
Anzeigenwerbung, Publikationen und Fachveranstaltungen zur beruflichen Bildung und 
die gezielte Nutzung sozialer Medien. 
 
 
7. Ausbildungsregelung für behinderte Jugendliche im Bereich Küche 
 
53 Ausbildungsregelungen haben sich im Laufe der Zeit für die Ausbildung behinderter 
Menschen zum „Beikoch“ / zur „Beiköchin“ entwickelt. Mit der jetzt entwickelten 
Empfehlung für eine Ausbildungsregelung zum „Fachpraktiker Küche (Beikoch)“ / zur 
„Fachpraktikerin Küche (Beiköchin)“ wird eine bundesweit einheitliche Grundlage für 
diese Ausbildung geschaffen. Berufsspezifische Musterregelungen wurden bislang für 
die Bereiche Metallbau, Holzverarbeitung, Hauswirtschaft, Verkauf und 
Bürokommunikation entwickelt.  
Weitere Informationen: www.bibb.de/de/32327.htm 
 
 
8. „Erasmus für alle“ soll die europäische Bildungszusammenarbeit optimieren 
 
Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für „Erasmus für alle“, das neue EU-
Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport vorgelegt. Mit den 
darin vorgesehenen Stipendien könnten bis zu 5 Mio. Menschen – fast doppelt so viele 
wie bisher – einen Teil ihres Bildungswegs im Ausland absolvieren, darunter fast 3 Mio. 
Lernende in der Berufs- und Hochschulbildung. Das auf 7 Jahre angelegte Programm 
mit einem Gesamtbudget von 19 Mrd. Euro soll im Jahr 2014 anlaufen. Es würde alle 
derzeitigen EU-Programme für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport auf 
europäischer und internationaler Ebene in sich vereinen. 
Weitere Information unter: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1398&format=HTML&a
ged=0&language=DE&guiLanguage=en  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostenloses Informationsblatt für alle Mitglieder des BLVN. Anfragen und Anregungen an Lothar Lücke 
unter E-Mail: l.luecke@t-online.de . 


